
 
 
 

Anmeldeformular Hundesteuer 

 
 
 
 
 
Gemeinde Geeste 
Fachbereich II Finanzen 
Am Rathaus 3 
49744 Geeste 
 
 
 
Anmeldung der Haltung eines Hundes im Gemeindegebiet 

 
 
Name, Vorname des Hundehalters/der Hundehalterin: 
_____________________________________________________________________ 
 
Anschrift: 
_____________________________________________________________________ 
 
Hund wird gehalten seit dem: _____________________________________________ 
 
Alter des Hundes zum Zeitpunkt der Anmeldung: ______________________________ 
 
Rasse des Hundes: _____________________________________________________ 
 
Kennnummer des Transponders (Chipnummer): ______________________________ 
 
 
Wurde eine Gefährlichkeit nach § 7 NHundG festgestellt?    JA   NEIN 
(Näheres siehe Rückseite) 
 
Wird ein Antrag auf Befreiung von der Hundesteuer gestellt?   JA   NEIN 
(Näheres siehe Rückseite) 
 
 
Anzahl der insgesamt gehaltenen Hunde : ________ 
 
 
gewünschte Zahlungsweise der Hundesteuer:   vierteljährliche Raten  
         1 x jährlich (zum 01. Juli) 
 
 
 
Geeste, _______________________  __________________________ 
          (Unterschrift des Anmeldenden) 

 

 

===================================================================  
Bearbeitungsvermerke: 
 

Veranlagung per 01.______________________   Objekt-Nr.:. _______________________ 

 

Im Auftrag   EDV erfasst am:   Excel-Liste geändert am: 

 



 
Gefährliche Hunde  

im Rahmen der Vorschriften der Hundesteuersatzung der Gemeinde Geeste 
 

§ 3  

Steuermaßstab und Steuersätze 

(2) Als gefährlich gelten Hunde, wenn die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 S. 2 

Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.  
 

(3) Unabhängig der Feststellung nach § 3 Abs. 2 sind gefährliche Hunde im Sinne der 

Hundesteuersatzung jedenfalls Hunde der Rassen American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-

Bullterrier, Bullterrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 

Hunden. 
 

Befreiungsgründe von der Hundesteuer  
im Rahmen der Vorschriften der Hundesteuersatzung der Gemeinde Geeste 

 

§ 4 

Steuerfreiheit 

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das Halten 

derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 

Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten. 

§ 5 

Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 

Unterhaltungskosten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie 

von Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse gehalten werden; 
 

2. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, gehörloser oder hilfloser Personen 

unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen 

Zeugnisses abhängig gemacht werden; 
 

3. Sanitäts- und Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- und Zivilschutzeinheiten 

gehalten werden; 
 

4. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend 

untergebracht sind;  
 

5. Gebrauchshunden von im Forstdienst angestellten Personen, von für die Jagdaufsicht 

bestätigten Personen und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz 

erforderlichen Anzahl; 
 

6. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 
 

7. Hunden für die Dauer von 12 Monaten, wenn die Halterin/der Halter den Hund von der 

Gemeinde Geeste oder aus einer Tierschutzeinrichtung erhalten hat. Eine Befreiung ist 

ausgeschlossen, wenn der aufgenommene Hund von dem früheren Halter oder einer im 

selben Haushalt (ggf. auch Betrieb, Organisation, Einrichtung) lebenden (oder arbeitenden) 

Person übernommen wird. 

 

(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v. H. zu ermäßigen für das Halten von einem Hund, der zur 

Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche vom nächsten bewohnten Gebäude mehr als 

200 m Luftlinie entfernt liegen.  
 

(3) Eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden 

Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der Gemeinde Geeste zugegangen ist. 
 

(4) Für gefährliche Hunde nach § 3 Abs. 2 und 3 wird keine Steuerbefreiung oder -ermäßigung 

gewährt. 


